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E d i c t a l orladungen.

1. Die Gebrüder Henrich und Paul Steinbach', von
Hamcbach, welche aus dem Feldzug der Westphali-
schen Armee nach Rußland nicht zurückgekehrt, auch
von ihrem Leben und Aufenthalte nicht das Ge
ringste haben hören lassen, haben ein Vermögen von
384 Rtblr. 4Alb. 1; Hlr. hinterlassen. Die Schwester
dieser Soldaten, Anne Carhanne, Henrich Gleims
uxor zu Oberellenbach, hat bei hiesigem Amte auf
Verabfolgung des hinterlassenen Vermögens cmge-
tragen, und es werden daher alle diejenigen, welche
 Erb- oder sonstige Ansprüche an demselben zu haben
vermeinen, aufgefordert, den 10. October d. I. so
gewiß auf hiesigem Amte zu erscheinen und ihre
Ansprüche geltend zu machen, als sie sonst damit
ausgeschlossen und daS Vermögen der sich gemeldet
habenden Erbin verabfolgt werden wird.

Spangenberg in Kurhessen, am 20. Julii 1821.
Kurf. Hess. Iustitz-Arnt daselbst. Wilkrns.

 ln üdem L 0 mctsch, Amts-Secretarius.

2. Em gewisser Johannes Klapp aus Istha ist nist der
vormaligen Westphalischen Armee nach Rußland
marfchirt, und nach eingegangenen amtlichen Nach

 richten in Halitsch, Gouvernements Kastrowna, ver
storben, weshalb dessen Geschwister, als seine nächsten

 bekannten Jntestat - Erben, um Anerkennung seines
Nachlasses gebeten haben. Etwaige Leibes- oder

 Testaments-Erben des Verstorbenen, so wie alle die
jenigen, welche aus irgend einem Grunde Ansprüche
 an dessen Nachlasse zu haben vermeinen, werden daher
 edictalher vorgeladen, im Termin den 11. Januar

 k. I. vor unterzeichneter GenchtZstelle ihre Ansprüche
geltend zu machen, widrigenfalls dem Antrage der

bekannten nächsten Jntestat-Erben des gedachtrH
Johannes Klapp gewillfahrt werden soll.

Wolfhagen, am 27. Julr 1821.

Kurfürst!. Hessisches Justitz-Amt. Stern.
ln fidem Plitt.

3. Der Johann Henrich Gerhold aus Istha ist als
 Soldat mit dem dritten Westfälischen Linien-Regi
ment nach Rußland marfchirt und hat von seinem

 Leben und Aufenthalt nichts hören lassen, so daß
derselbe nunmehr, nach der Verordnung vom 5. Julii
 1816, für todt zu achten ist. Dessen nächste dahier
bekannte Jntestat - Erben haben daraufangetragen,
 ihnen den Nachlaß des Johann Henrich Gerhold pr-
zuerkennen. Etwaige Leibes- oder Testaments-Erben

 sowohl als alle diejenigen, welche an dem Vermögen
desselben Ansprüche zu haben vermeinen, werden des
 halb edictaliter auf den fl. Januar k. I. vorgelck»
den, um ihre Ansprüche vor unterzeichneter Gerichts
 stell« geltend zu machen, widrigenfalls dem Antrag
 der bekannten Jntestat - Erben des Johann Henrich
Gerhold gewillfahrt werden soll.

Wolfhagen, am 30. Junii 1821.

Kurfürstlich Hessisches Justitz-Amt. Stern.
ln fidem Plitt.

 4. Lorenz Holl, Martin Holls Sohn, aus Rockensüß
ist im Jahr 1812 als Soldat mit dem Westphalischen

 2ten Linien - Regiment nach Rußland marschirt, bis
jetzt aber noch nicht zurückgekehrt, und dessen Ge

 schwister haben jetzt, in Gemäßheit der Verordnung
 vom 5. Julii 1816, um Verabfolgung dessen zurück
gelassenen Vermögens gebeten. Deshalb wird denn
gedachter Lorenz Holl oder dessen allenfallsige Leibes-
Erben hiermit citirt und vorgeladen, den 16. October

 d. I. vor hiesigem Amte sich so gewiß einzusinden


